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Kommunal- und Finanzaufsicht über die Gemeinde Egelsbach nach §§ 135 ff. der 
Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 4 des Gesetzes zur Si-
cherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit konsolidierungsbe-
dürftiger Kommunen (Schutzschirmgesetz – SchuSG); Haushaltsgenehmigungs-
verfahren für das Haushaltsjahr 2024 

 

Die vorgelegte Haushaltssatzung der Gemeinde Egelsbach für das Haushaltsjahr 2024 
wurde am 6. Dezember 2023 von der Gemeindevertretung beschlossen und elektronisch 
am 19. Dezember 2023 zur Genehmigung vorgelegt. 

Da der Jahresabschluss 2022 noch nicht aufgestellt wurde, muss im Hinblick auf 
§ 112 Abs. 6 HGO eine aufsichtsbehördliche Genehmigung nach § 97a HGO derzeit 
noch zurückgestellt werden. Diese Genehmigung kann meinerseits, vor dem Hintergrund 
der Planzahlen 2024, aber bereits in Aussicht gestellt werden. Sobald mir ein Nachweis 
über die Unterrichtung der Gemeindevertretung über den aufgestellten Jahresabschluss 
sowie der Jahresabschluss selbst vorliegt, kann die Genehmigung voraussichtlich zeit-
nah erteilt werden. Die Aufstellung des Jahresabschlusses wurde für März 2024 avisiert. 

Mit dieser Verfügung wird die Frist für den Eintritt der Genehmigungsfiktion nach 
§ 143 Abs. 1 HGO gehemmt.  

  



Die Gemeinde Egelsbach befindet sich weiterhin in der vorläufigen Haushaltsführung im 
Sinne des § 99 HGO. Danach dürfen grundsätzlich nur finanzielle Leistungen erbracht 
werden, zu denen die Kommune rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung 
notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. 

Diese Verfügung ist der Gemeindevertretung nach § 50 Abs. 3 HGO in geeigneter 
Weise bekanntzugeben. Dies bitte ich nachzuweisen. 

 
Im Auftrag  
 
 
gez.  Horst Kreher 
 
Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussgezeichnet. 
Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 




